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Fast 250 Millionen Euro zusätzlich für den deutschen 

Mittelstand  

Investitionszuschussprogramms „Digital Jetzt“ wird deutlich aufgestockt 

Quelle: BMWi, 25.06.2021 

 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-

gie (BMWi) stockt sein Investitionszuschusspro-

gramm „Digital Jetzt“ deutlich auf: Im laufenden 

Jahr verdoppelt sich das Budget von 57 Millionen 

Euro auf 114 Millionen Euro. Um künftig noch 

mehr kleine und mittelständische Unternehmen 

bei der Digitalisierung zu unterstützen, werden 

die Fördermittel für „Digital Jetzt“ um knapp 250 

Millionen Euro bis 2024 ausgeweitet. Noch in die-

sem Jahr können so deutlich mehr Unternehmen 

von einer Förderung profitieren, um in digitale 

Technologien und digitale Kompetenzen ihrer Be-

schäftigten zu investieren. Das ist ein wichtiges 

Signal an die Unternehmen. 

„Digital Jetzt“ unterstützt Unternehmen bei Digita-

lisierungsprojekten und leistet einen wichtigen 

Beitrag zur beschleunigten Digitalisierung der 

mittelständischen Wirtschaft. Es ist 2020 erfolg-

reich ergänzend zu den kleinteiligeren Länderpro-

grammen gestartet und wird seitdem stark nach-

fragt. Das Förderprogramm setzt Anreize zur In-

vestition in digitale Technologien und die Qualifi-

zierung von Beschäftigen. Über die geförderten 

Projekte schaffen sich kleine und mittlere Unter-

nehmen Zugang zu neuen digitalen Geschäfts-

modellen, um ihre Wettbewerbs- und Innovati-

onsfähigkeit nachhaltig zu stärken. Die Förderung 

wird bisher hauptsächlich von Unternehmen mit  

3 bis 50 Beschäftigten und somit von der Ziel-

gruppe mit größtem Digitalisierungsbedarf in An-

spruch genommen. 

Die Förderhöhe pro Unternehmen kann bis zu 

50 000 Euro betragen. Durchschnittlich werden 

gut 50 Prozent der Projektkosten durch die För-

derung erstattet. Die Fördermittel werden ausge-

zahlt, wenn das Vorhaben erfolgreich umgesetzt 

wurde und die notwendigen Mittelnachweise – 

zum Beispiel für den Kauf einer Software oder 

den Lehrgang für Beschäftigte – vorgelegt wer-

den. 

Voraussetzungen, um eine Förderung eines Di-

gitalisierungsvorhabens durch Investitionen in  

Soft-, Hardware und/oder die Mitarbeiterqualifi-

zierung zu beantragen ist unter anderem ein Di-

gitalisierungsplan. Dieser 

• beschreibt das gesamte Digitalisierungsvor-

haben, 

• erläutert die Art und Anzahl der Qualifizie-

rungsmaßnahmen, 

• zeigt den aktuellen Stand der Digitalisierung 

im Unternehmen und die Ziele, die mit der In-

vestition erreicht werden sollen, 

• stellt beispielsweise dar, wie die Organisation 

im Unternehmen effizienter gestaltet wird, 

wie sich das Unternehmen neue Geschäfts-

felder erschließt, wie es ein neues Geschäfts-

modell entwickelt und/oder seine Marktposi-

tion gestärkt wird. 

Außerdem: 

• Das Unternehmen muss eine Betriebsstätte 

oder Niederlassung in Deutschland haben, in 

der die Investition erfolgt. 

• Das Vorhaben darf zum Zeitpunkt der Förder-

bewilligung noch nicht begonnen haben. 

• Nach der Bewilligung muss es in der Regel 

innerhalb von zwölf Monaten umgesetzt wer-

den. 

• Das Unternehmen muss die Verwendung der 

Fördermittel nachweisen können. 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/digital-jetzt.html

